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Sorgen und Hoffnungen das Konzil
Aloıs Grillmeier S]

Unter dem Eindruck der ersten Sıtzung des 7 weıten Vatikanischen Konzils gab
Marıo VO  a} Gall; 1mM Fernsehen hoffnungsvolle Prognosen für die Kirche un ıhre
Synode. Wollte Ma  $ früher feste Bauten errichten, meılnte CI, brauchte 6sS dicke
Mauern mi1it kleinen Fenstern. Heute annn INnan fest bauen un doch Fenster-
wände einziehen. Als einen festen Bau mit vielen Fenstern sah der Interpret des
Konzıils Johannes’ die Kirche ach ıhrer überraschenden „apertura” 1n der
ersten Phase des Vaticanum I1

Sınd die Fenster, sind die Türen dieser Kirche och offen? So haben sıch viele eıil-
nehmer un Zeugen des Konzıils, Katholiken un Nichtkatholiken, Ende dieser
drıtten Sıtzung gefragt. Die Absetzung un Vertagung der Erklärung ber die
Religionsfreiheit wırkte, da s1e unvorbereıtet und plötzlich kam, auf viele Ww1e
das Zuschlagen einer 105e Die C der Presse bekannte „Erklärende Vorbemer-
kung“ FA rıtten Kapıtel der Konstitution ber die Kırche schien alles Er-
kämpfte un Gewonnene in rage stellen. Ihr Inhalt un die Aft,; Ww1e€e VOTL-

gelegt wurde, erzeugten Unsicherheit den Vätern über den Wert iıhrer kon-
zılıaren Stimme. Fıne bedeutende amerikanısche Wochenschriıft meınte, die Pro-
klamation der bischöflichen Kollegialität könne durch den apst einem „Lippen-
bekenntnis“ entleert werden!, ein gew1ßß unberechtigtes un ungerechtes Urteil.
Der „Rotstift des Papstes” un! seine neunzehn orrekturen Dekret ber den
OÖkumenismus, denen aum Stellung 24 werden konnte, riefen Be-
drücktheit bei vielen Vätern un heftige Reaktionen be1 den Beobachtern hervor.

Die Atmosphäre WAar Qanz der Absıcht des Heıligen Vaters,
der mi1it der „Erklärenden Vorbemerkung“ nıchts anderes 1im Sınn hatte, als die
FEinmütigkeit den Vatern für die Schlufßabstimmung erreichen. Die rage
1st:! hat auch die Sache gelıtten? Davon VOTLT allem wird abhängen, wıewelt sıch die
Krise beheben un das Konzilsklima verbessern 5ßt Darüber hinaus wird die
Konzilsführung ın der Vorbereıtung un Durchführung der vierten un etzten
Sitzung VOT schwere Aufgaben gestellt se1n, das schon jetzt Erreichte auch durch
die Schaffung einer Atmosphäre sichern. Nur WEeNN alle unbeschwert die
großen Ziele des Konzıls bejahen, WIr  d dem gewaltigen Reformwerk, das sıch ab-
zeichnet, die volle Durchschlagskraft gegeben.

Time, November 1964,
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Alois Grillmeier
Der Weg ZUr Behebung der Krise 1St schon beschritten. Den rechten Ton tand

Kardinal Frings WwW1e schon mehrmals auf der dritten Sıtzung selbst bei seiner
Rückkehr VO Konzıil: Wır wollen auf das pOsitiv Erreichte sehen! Zahlreiche
andere Bischöfe Ließen sich 1ın diesem Sınn vernehmen. Eın Wort hatte die
Neue Zürcher Zeıtung ZUuU 223 November 1964 „Nıcht die Manöver, Trıumphe,
Enttäuschungen, sondern die Texte, die S1e (die dritte Session) gebracht hat, sind
1U 1Ns Auge 711 tassen. S1e verdienen die höchste Aufmerksamkeıt der SanNzeCN
christlichen Welt.“ Diese TLexte zeıgen, dafß die Fenster der Kirche weıt offen STE-

hen, weıter vielleicht, als Man selbst eiım Abschluß der verheißungsvollen, aber
doch noch ungeklärten ersten Sıtzung hoften konnte. Diese Texte, VO Heılıgen
Vater un VO Sanzch Konzıil approbiert, werden weıterwirken, auch ann noch,
WEeNnNn die Eindrücke un: Stimmungen, die Auseinandersetzungen un: Kämpfe
Jängst vergeSsCch sind. Dıies mehr, Je einmütiger un zielbewußter S1e VON

den Konzilsvätern un allen Gläubigen bejaht werden?.

ber Welt und Zeit und doch ın Welt und eıt

Zum ersten Mal 1n ihrer Geschichte redet die Kirche 1n einem konzılıaren ext
austührlich Von sıch selbst. Sıe 111 (sottes Wort ber sich.selbst vernehmen und

ıhr Selbstverständnis AUS der VO Geilst Christı ertüllten Tradıition für den Men-
schen VONn heute erarbeıten. Es gehört diesem Selbstverständnis, da{ß sıch
die Kırche 1m SanzeCcnh ersten Kapiıtel der Konstitution deutlicher un nachdrück-
lıcher als bisher eın „Mysterium“ NT: Diese Selbstaussage bringt Altes und
Neues einer ersten konziliaren Synthese un: Vollständigkeıt. Waren die Kon-

troverstheologen der nachtridentinıschen Zeıt CZWUNSCH un gene1gt, VOL allem
von der außeren siıchtbaren Struktur des Baues der Kirche, ihrer siıchtbaren Hıerar-
chie, dem apst, den Bıschöfen, den Priestern, den kiırchlichen Vollmachten und
Institutionen reden?, betont das Konzıil NU  e das Unsichtbare hinter dem
Sıchtbaren, das Religiöse 1m Institutionellen, das Göttliche 1im Menschlichen?. Dıie
Kirche 1St „Geheimnıis“, nıcht bloß 1mM erkenntnistheologischen Sınn, als eine von

(SOFft geoffenbarte un darum M  — 1im Glauben voll erfassende Wirklichkeıit und
Stiftung; S1e 1St „Geheimnis“ 1im Vollsinn des alten Wortes „Mysterium“ als Ze1-
chenwirklichkeit un Zeichengeschehen. Dıie Kırche 1St wesenhaft das, W 4S INa eın
Sakrament NNT. Sıe 1STt CS 1m vollen un umfassenden INn als eın von Christus
gestiftetes sichtbares Wirkzeichen unsichtbarer, verborgener Heilsgnade. TIrotz

Zugrundegelegt werden die bereıits veröffentlichten Texte des Konzils SOW1e die „Presseinformatıonen in deut-
scher Sprache“ des Uffhcio Stampa des Vatıcanum RE

Vgl Holböck, Das Mysterium der Kırche 1n dogmatischer Sıcht, 1n Holböck/Th 5artory, Mysterium Kirche
in der Sıcht der theologischen Disziplinen (Salzburg 201—34'

—  — Vgl Dogmatische Konstitution ber die 1r Nr. Die Kirche 1st „eine einzıge komplexe üirklichkeıit, die
AUuUs menschlichem und göttlichem Element usammenwächst“.
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einiger Schwierigkeit konnte in der Konstitution der se1It Begınn unseres
Jahrhunderts gebräuchlıiche, jedoch schon 1mM Verständnis der Väter grundgelegte
Ausdruck VO  } der Kırche als „Ursakrament“ eingeführt werden?. Dıie Kıirche hat
als Stiftung Christi]i heilshinweisende und heilsvermiıttelnde Aufgaben, und ZWar

durch ıhr SAaNZCS Wesen und ein. S1ie 1St VO  a} Christus als die eue Familie der
Kiınder Gottes gestiftet, dıie in seinem Hause wohnen berutfen sind mM1t allen
Rechten der Erbkindschaft. Die Zugehörigkeıt ıhr auf Grund des eınen lau-
bens den iın Christus sıch oftenbarenden und schenkenden Gott und der eınen
Taufe SOWI1e der einen Leitung gliedert heilswiırksam, WEeNnN auch Eerst verborgen,
eın In die endgültige Famılie der Kinder Gottes iın der ewıgen Herrlichkeit. Die
Zugehörigkeit ZuUur eiınen Kırche Christı versinnbildet und vermittelt die endgül-
tige Aufnahme in die eine Famiıilıie Gottes. Die einzelnen Sakramente sınd NUuUr Aus-
gliederung dieser wesenhaften Ursakramentalıität der Kırche, der Zugehörigkeit

ıhr und darın Gott in Christus.
Die Kırche 1St aber Heilszeichen für die Welt Aufgebaut aut dem Felsen

Petrı und dem Fundament der Apostel, hat s1e die Verheißung der Unvergänglıich-
keıit (Mt 18) und 1STt der Sanzcn Menschheit das Unterpfand für die ewige
Dauer des Bundes Gottes MI1Tt den Menschen. Weil] es s1e 1bt, deren Mıtte
Christus und deren Fülle der Geist ISt, hat sıch das Verhältnis der Welt Gott
orundsätzlıch und VO vornhereın gewandelt und ZWAar schon vorgängıg aller
Hınwendung des einzelnen Gott. Ihre Exıistenz bezeugt, da{fß „Gott sıch die
Welt 1n Christus versöhnt hat“ (2 Kor D LO weil ıhr das Wort der Versöhnung
tür immer eingestiftet 1ST uch wenn der Heılsweg für den einzelnen nıcht
über die sıchtbare Kirchengemeinschaft und -gliedschaft Cjott führt, wird doch
auch ıhm das eı] VOon Gott immer ım Blick auf dıe Kıiırche geschenkt, W1e es auch
immer christusbezogen bleibt: „Diese Kirche, die in dieser Welt als gesellschaftlıches
ebilde vertaßt und geordnet 1St, hat iıhre konkrete Existenzform 1ın der katholischen
Kırche, die VO Nachfolger Petr1 un Von den Bischöten in Gemeinschaft MmMI1t ıhm
geleitet wırd Das schließt nıcht AuUS, da{ß außerhalb ihres Gefüges vielfältige Ele-

der Heıligung und der Wahrheıt Anden sind, die als der Kirche Christı
eigene Gaben auf die katholische Einheit hindrängen.“ 6  ß Vielleicht wırd die Kırche
immer 1Ur eıiınen kleinen oder größeren eıl der Menschheıt ihren eigentlichen
Kındern zählen. Je mehr die Menschheıt wächst, geringer wırd ohl die
Aussicht, einmal alle iın dıe sıchtbare Gemeinschaft der einen Famlılıie Christı
führen. Dennoch und gerade darum MUu die Kiırche immer leuchtender als Heils-
zeiıchen tür die Menschheit dastehen und VOTL CGott Gnade für alle flehen So
gewaltig 1St die Aufgabe dieses Zeichenseins und Zeugnisgebens, daß die katholi-
sche Kırche heute alle echten, christusgestiftetep Zeichenelemente 1in anderen christ-

M Ebd Nr. vgl Nr. (Kirche „allumfassendes Heilszeichen“); Holböck a.a.0. 232—233; 246—251,
6 D’ogmatische Konstitution ber die Kiırche Nr.

Stimmen 175, 289Zn o a a e ala
Sn



e E

Alois G'rillrr;eier
lichen «Kir$en un Kirchengemeinschaften ZU Heiıl aller auf die volle Eınheit
der Menschen in Christus hın wirksam sehen möchte.

Die Konzilsväter un sind siıch dessen bewußt, da{ die Zeichenkraft der
Kirche 1n der Welt Von heute ZSanz NeCUu aufleuchten un wırksam werden muß.
Darum haben S1Ee 1in allen bısherigen Sıtzungen eıne umtassende Kriutik der
katholischen Wiırklichkeıit, se1l 6S 1in der Geschichte; se1 es in der Gegenwart, geübt.
Vielen Gläubigen un selbst einer Zanzch Anzahl Von Konzilsvätern schienen da-
be1 gelegentlich die Fundamente des Baues selbst erschüttert werden. ber eAN

21ing bei aller Kritik 1Ur darum, die echten un: unverfälschten Elemente der Stif-
tung Christı sichtbar machen. Die Liturgiereform, die 1n der großartigen Kon-
st1itution ber die Heilige Liturgıe ihren Ausdruck gefunden hat, x1ibt das Motto tür
die Gesamtbereinigung des kırchlichen „Stils“ AHS nobilis sımplicıtas’, edle Eın-
achheit in der ZanNnzZCh Selbstdarstellung des Kirchlichen: se1l CS 1m lıturgischen und
sakramentalen Leben, se1l 5 1in der Verkündigung, se1l CS auch 1n den Formen der
kirchlichen Führung. Nıcht UumSONST sınd einzelne Väter 1im Konzıl öfter MIt der
Anregung hervorgetreten, schon dem ıußeren Aussehen des Konzıils eıne über-
zeugendere orm 1n einer vereintachten Kleidung der Bischöfe geben®. WDas Be-
wulßstseın, durch Einfachheit un Armut überzeugen mussen un Z ollen, steht
noch in einem tühlbaren Gegensatz dem fejerlichen barocken Überschwang der
prächtigen Konzilsaula, eindrucksvoll un „stilvoll“ s1e auch wırken Mag Jean
ulıtton hat CS z Abschluß der Zzweıten Sıtzung MO dem ZAanzZCH Konzıl 1n

Gegenwart des Heiligen Vaters hPapst Paul VI ausgesprochen: Wenn das barocke
Rankenwerk vVon St Peter beseitigt würde, traten die Strukturen dieses gewal-
tigen Baues NUr So klarer un deutlicher hervor. Das Konzıil hat durch seine
reı Sıtzungen hındurch mıiıt einer erfrischenden un ermutigenden Oftenheıt alle
geschichtlich gewordenen Überwucherungen der kirchlichen Wirklichkeıit ZAHT: Spra-
che gebracht, 1n der Führung der Ämter in Kurıe un Weltepiskopat, 1 TLeben
der Gläubigen, 1n Heımat un Mıssıon, 1im Verhalten der einzelnen kirchlichen
Gruppen 7zueinander. Zurück den relig1ösen rsprüngen und Urtormen,
autete auch das Motto der ersten Pilgerreise des Heılıgen Vaters. Zurück all-
seıtiger, überzeugender Einfachheıit!

Eıne umtassende Stilbereinigung braucht Zeıt Darum mMu INan der Kıirche
Zeıit lassen. Sıe 1St eın Organısmus, der den Gesetzen lebendigen Wachstums mC-
horcht. ber Zanz gew1ß wird das, W as 1m Konzıil 1Ns Bewußtsein gehoben worden
1St, se1 es von innen, se1 N VON aufßen, von Bischötfen un Laıen, von Okzidentalen
der Orientalen, VO  3 Mitgliedern der Synode oder von Beobachtern, ıcht mehr

VELSCON werden. Darın liegt der Plan eiıner umfassenden Reftorm der Kirche

Konstitution ber die Heilige Lıturgıe Nr. 1€ Rıten moöogen den anz edier Eintachheit sich tragch
Hierher gehören auch die oft wiederholten Mahnungen einem en ın Armut und die Betonung der Sendung

der Kıiırche tür die Armen (Ecclesia pauperum). Paul VI Sagt 1n der Schlußrede ZuUuUr Dritten Session:! Dıe Lehre vVvom

Mysterium der Kirche ‚oll Aazu beitragen, daß alle Christgläubigen „die Einfachheit und Majyestät” der Kirche cehen

qxögen Oss Kom. NOrYT. 1964, 14 Sp. 6)
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S ofgeri UN: Hoffnungen um das K onzi{
Er sollte nach Abschluß des Konzils möglichst bald in einér überschaubafen Dar-
stellung AUS dér 'ungeheuren Fülle vVvon Dokumenten un Reden herausgearbeitet
werden. Es ware das gewaltigste Reformprogramm, das die Kirchengeschichte
kennt. Sein Sınngehalt annn NUr se1n:! das „Mysteriıum der Kirche“ als Einheit VO  ’

innerweltlicher Zeichenwirklichkeit un verborgenem göttlichen Geheimnnis.

Vollmacht C „Diensi 1 Volke (5OFFf@es

Im Hauptteıil der Konstitution x1bt das Konzıl einen Einblick in die Verstre-
bungen der iırchlichen AÄmter un Dienste, die den SAaNZCH Bau zusammenhalten,
bis hinauf seiner Spitze, Christus, dem Eckstein (Eph Z 20—22), un seiınem
Stellvertreter, dem Nachfolger Petr1. Das Vatıcanum 11 betrachtet 6S nıcht als seine
Aufgabe, in erster Linıe das DPetrusamt 1891>480! darzustellen. Vielmehr 111 es in der

DBetonung der übrigen Ämter un Dienstleistungen in der Kırche, 1ın dem Ausgleich
von Amtsträgern un Laienfunktion eine Erganzung Zu Vatıcanum bieten,
w1e CS apst Paul VI mehrfach betont hat?

Ursprünglich sollte schon das 7zweıte Kapıtel der Konstitution VONn der Struktur
der Kırche, VOr allem Von ıhren Ämtern un ihrer Hierarchie sprechen. Einleitend
sollten die Amtsträger als eıl eines (sanzen erscheinen, nämlich des Volk;:s (50f=
teS: ber AUS der Eıinleitung wurde eın eigenes Kapitel ber DAas olk (SOftfes®:
Den Konzilsvätern kam immer deutlicher ZU Bewulstsein, dafß das olk
Gottes als Ganzes das Ziel des Heilshandelns Gottes 1St un Amt un Hierarchie
NUur Dienstfunktion haben, WENN s1e auch in ıhrem Grundgefüge VO  3 Christus DC-
stittet un nıcht VO olk her entstanden sind Im Blick auf das Heil un das
Endziel sınd alle Glieder der Kirche, Amtstrager un Laıen, VOLr Gott gleichberech-
tigt ıcht das Amt als solches 1St der Heilsweg, sondern das Gliedsein Volke
Gottes. Das Amt zibt keinen höheren Heilsanspruch un keıne größere Heilsbürg-
schaft gegenüber der schlichten Zugehörigkeit ZUr Kırche, sondern 1U größere Ver-
AantWwOrtUNg. Darum wird auch 1m Kapıtel ber die Laı1en eın vielsagendes Wort
des Bıschofs. Augustinus se1ne Gemeinde angeführt: „Wo mıch erschreckt, W 4as

ich für euch bın, da rostet mich, W as iıch mıt euvch bın Fur euch bın iıch Bıschof, mıt
euch bın ich Christ. Jenes bezeichnet das Amt, Anesas die Gnade, jenes die Gefahr,
dieses das Heil.“ Damıt kommt eine biblische Schau der Kırche wieder Ehren,
die durch die Encyclıca „Mysticı Corporı1s“ apst Pıus’ XII eine wichtige Stufe
der Ekklesiologie übrıgens 7zwıischen Vaticanum un I1 in den Hintergrund DC-
drängt wordep WAar,. Dıie Sıcht der Kırche als olk Gottes stellt die Brücke 7zwiıischen

8 So 1n der Eröffnungsrede ZzZur Zweıten Session des Konzils (vgl (Jss. Kom. Sept 1963, Okt. 17653, Z
5Sp 1n der Schlußrede dieser Session (Oss Rom. Dez. 19653, 2, 5Sp. 1—2); 1in der Eröffnungsrede Zzur Dritten
dession (Oss Rom 14.—15 Sept. 1964, 1: 5Sp. und in der chlußrede dieser Sıtzung (Oss Rom Nov. 1964,

5Sp 2—3).
Dogmatische Konstitution er die Kirche Nr 6} ugustinus, Serm. 340, 38, 1483
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alt- und neutestamentlicher Heilsgemeinde her. Gott führt den Alten Bund auf
die Kırche Christi hın „50 hat sıch das olk Israel Zzu Eigenvolk erwählt,
miıt ıhm einen Bund schließen un 6S Stutfe für Stufe unterweisen. Dıies Cat

CI, indem S1' und seiınen Heilsratschlufß in dessen Geschichte oftenbarte und die-
SCS olk für sıch selbst heiligte. Dies alles aber wurde Zur Vorbereitung und ZU  =)

Muster jenes un vollkommenen Bundes, der in Christus geschlossen, und
der volleren Oftenbarung, die durch das Wort (sottes selbst 1n seiner Fleischwer-
dung überbracht werden sollte.“

Dıie Kırche stellt sıch also in die Gesamtgeschichte des Heils un 1n das Ganze
der Menschheit jetzt un heute hıneıin. Aller Heilsindividualismus MuUu überwun-
den werden. Sosehr auch jeder einzelne unmıiıttelbar seınem Gott in seiınem Ge-
wıssen steht, hat es doch „Gott gefallen, die Menschen ıcht einzeln, unab-
hängig vVvon aller wechselseitigen Verbindung, heiligen un retten, sondern
s1e einem Volke machen, das Ihn in Wahrheıt anerkenne un Ihm in Heılig-
eıt diene“ L Dıiıe Eıinıgung aber geschieht in Christus: „Gott hat die Versammlung
derer, die Zu Christus als dem Urheber des Heıls un dem Ursprung der Einheıit
un des Friedens im Glauben aufschauen, als seiıne Kirche zusammen gerufen und
bestellt, damıt sS1e allen un jedem das sıchtbare Heilszeichen dıeser heilbringenden
Eıinheit sel. Berufen AD Verbreitung über alle Länder, trıtt s1e 1ın die menschliche
Geschichte eın, während sS1€e doch zugleich die Zeiten und Grenzen der Völker über-
steigt.“ Hıer klıngt das Motiv des Missionarischen auf, das sıch autf dem Sanzch
Konzıl ımmer wiıeder deutlich un kräftig vernehmen ieß

Trägerin dieser Sendung 1St die Kırche. Darum WIr:! 1im 7 weıten Kapitel
über das olk Csottes WwWI1e auch 1im Vıerten, das VO  ; den Laien spricht, allen Glied-
gruppecn der Kırche iıhre volle Eigenbedeutung 1m eın un Wirken des Mystischen
Leibes zugestanden. Mıt der Berufung ZzUuU olk CGottes 1St del un Würde C
ben. 1)a alle Getauften einen wahren Gottesdienst 1mM Geıiste und in der Wahrheıt
( Jo 4, 24) vollzıiehen können, stellen s$1e eın echtes Priestertum dar. Der Knecht-
schaft Satans und der Weltelemente enthoben, haben sS1e el Könıigtum CGottes
und Chriustı (Oftb 1: 6; De 9—-10). Auf diesem Könıgtum der Gläubigen ruht als auf
einer Vorbedingung auch das Leitamt des hierarchischen Priestertums auf, „WeNn
auch dem Wesen un: nıcht blofß dem Grade nach“ VO ıhm unterschieden. An der
königlichen Würde und dem Herrscheramt Christı annn NUur der teilhaben, der

grundsätzlıch den Sklavenstand überwunden hat. Dıies geschieht 1im Sınn der
Schrift in der Tautfe Wiıchtig 1St die Erkenntnıis, dafß die Ausübung der Rechte eiınes
Getautten in der Kirche 1n posıtıver, aktıver Funktion geschieht, in „tätıger Teıil-
nahme“ sakramentalen un: missionarıschen Leben der Kirche. Das olk
Gottes 1St Träger des Prophetenamtes Christı „1n der Verbreitung seıines Zeugn1s-
SCS VOTLr allem durch ein Leben ın Glaube und Liebe“ 1 Die Gesamtheıt der Gläubi-

11 Dogmatische Konstitution ber die Kırche Nr
Ebd Nr. Ebd Nr 12Ebd. Ebd
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nge das

gn 1st urch ıhren Glauben un Glaubenssinn Mitgarant des Verbleibens der
Offenbarung Gottes un des Bestandes seines Bundes ın der Welt, „WENN sS1e VO  3

den Bischöfen angefangen bis den etzten gläubigen Laıien ıhre allgemeine ber-
einstımmung in Sachen des Glaubens und der Sıtten zußert“ 1

Die Theologie hat sıch spat eine posıtıve Bestimmung des Laien un SE1-
NESs Platzes 1n der Kıiırche bemüht. Das Vierte Kapıtel der Konstitution über die
Kırche holt eın Versäumnıis nach „Unter der Bezeichnung des Laien sind hier alle
Christgläubigen verstanden, die nıcht Glieder des Weihestandes und des iın der
Kırche anerkannten Ordensstandes sınd, das heißt die Christgläubigen, die, durch
die Taufe Christus einverleibt, ZU olk Gottes gemacht und des priesterlichen,
prophetischen un königlichen Amtes Christı teilhaftig, ıhrem eıl die Sendung
des ZaNzZCN christlichen Volkes 1n der Kırche und 1n der Welrt ausüben.“ Das
Zeugnis des christlichen Lebens,; der heilswirksame und apostolische Sınn der Ehe,
die christliche Eıgengestalt der Famılie erfahren eine ausdrückliche Würdigung. Be1
der Umschreibung der Rechte un Pflichten der Laıien gegenüber der kırchlichen
Leitung, wırd VON der Christenfreiheit des Laıien in der Kirche gesprochen, VO

Gehorsam un Vertrauen einerseits, aber auch Vvon seiner freien un erantwor-

tungsvollen Miıtarbeit anderseits!8. Das moderne Bewußfltsein VvVon der Würde un
Freiheit der Person Aindet seinen Niederschlag in der theologischen Analyse der
Wırklichkeit des „Leıibes Christi“. Unbeschadet der Struktur der Kırche erhält der
ale Platz un Funktion Altar un der Front der Verkündigung zugewle-
sCH., Wıe oft WAar in de ula das Wort VO „Klerikalismus“ oder VO  ”3 der „‚Kirche
der Kleriker“ als eines Schadens QNSSCTGT Kirchenpraxıis hören! 19 lich
Kırchenbild praktisch iıcht allzusehr den großen un wunderbaren spanischen
Kathedralen, worın sich die Kleriker eıgene Chorkirchen erbaut haben, die dem
Latien den Blick aut den Altar verSperren und dıe volle gottesdienstliche Gemein-
schaf* verhindern? Ist iıcht der Glaubensschwund in christlichen Ländern zu

mindestens mitverschuldet durch die Vernachlässigung des Laien und dadurch, dafß
dieser geist1g-persona|l im Ganzen des kıirchlichen Lebens kleingehalten wurde? Dıe
Betonung des Amtspriestertums und der hierarchischen Struktur der Kıiırche darf
nıcht einer Verkümmerung des issens den Eigenwert un die Eıgensen-
dung der Laien 1m Volke Gottes führen. Klerikalismus führt Antiklerikalismus,
Verbildung kiırchlichen Amtsdienstes ın klerikale Machtstellung ErZEUGL ungesunde
Laienbewegungen oder Abfall YSt im gesunden Ausgleich VO  ; Dienstamt un
La:enaktivität wırd sich die Kırche dem entfalten, Was S$1e nach dem Bild VO

„Mystischep Leib“ mit seiner Vielfalt in Einheıt seın soll

16 Ebd Ebd Nr. A
Ebd besonders Nr „Die geweihten Hırten aber sollen die Würde und Verantyormng der Lai:en in derW P A N A E Kirche anerkennen und fördern.“
50 besonders 1m Zusammenhang der Diskussion das Kapitel er die Laıj:en in der Kirchenkonstitution,

SOWwie In der Dıskussion das Lai:enapostolat. Vgl Presseinformationen 1964, Nr. (3 und 13); (1) Ebenso
in Nr. und
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Äloi's Grilimeier
Die Mitte der Konstitution ber die Ki1%:he bıldet das Tritte Kafitel: „Der

e archicche Autfbau der Kırche das Bischofsamt 1im besonderen“. Um dieses
Abschnittes wiıllen mu{ß das Vatıcanum I1 als Fortsetzung un: Erganzung des
Vatıcanum betrachtet werden. Dıie Entstehungsgeschichte dieses Kapitels enthält
die schäristen, aber auch wertvollsten theologischen Auseinandersetzungen der
gegenwäi*tigen Synode. Von 1er AUuUS wiırd sıch die UÜberwindung des Mittelalters
1im Verständnis der Ämter nd die eue e1it der Kırche anbahnen, WEn die theo-
logıschen un: praktischen Möglichkeiten dieses Kapitels voll un mut1g } Y
tet werden. Wıiıe sıch aut diesem Konzıil un: ın der Sanzech NEeUGLENN Entwicklung
uUuNseTECS kırchlichen Lebens im Jahrhundert geze1gt hat, besteht das Neue oft
darın, daß INa  e das wahre Ite wiederentdeckt. Die Rückkehr zu _ den biıblıschen
und patrıstischen Ursprüngen bedeutet die Entdeckung des Dienstcharakters der
irchlichen Ämter, Von der untersten Stutfe der Hierarchie angefangen bıs hinauf

ihrer höchsten Spitze. Gewiß wiırd die christusgestiftete Eıgenart der Weihe-
hierarchie eindeutig festgestellt*® un: jede demokratische Entstehung der kırch-
lıchen Vollmachten Von unten, VO Volk her, abgelehnt.

Das Amt dokumentiert 1n dieser seiner Eıgenart, da{fß Gnade un Heıl, die c5

vermitteln soll, Von oben, VO  e} Christus, dem aupt, herstammen. In der heiligen
Liıturgie un in der ırchlichen Leitung un Lehre Christus, das Haupt repra-
sentieren, 1St iıcht Auftrag des Laıen. Hıer unterscheidet sıch die Kirche 1n eıne

gebende, lehrende, leitende un: in eıne empfangende, Borende un gehorchende.
Wenn aber der Amtstrager in der Verwaltung des Amtes auf der Seite des Geben-
den steht, steht doch als einzelner für sein persönlıches Heiıl ebensosehr auf
der empfangenden Seite. Vom Dıakon b1s hinaut ZU apst wırd das eil auf
keinem anderen Weg erlangt als 1m Horen auf das Wort, 1m Empfangen der Sakra-
n  9 im Gehorsam gegen das (zjesetz Chriastı. Nur als Träger des Amtes hat der

'’apst keinen Rıchter ber sich Als CGott un Christus alleın, als Privatperson 1St CT

der Schlüsselgewalt der Kirche unterworfen, w 1€e der letzte der Sünder 1mM Laıien-
stand. Selbst als oberster Lehrer der Kiırche redet iıcht 1in dem Sinn „AUu> sıch“
(ex sese), als ob nach eiıgenem Belieben nd Erfinden ecu«ec Lehren vorlegen dürfte.7  w  Y  A  \  7 Aiol's c;fiuéläé?  f  Die Mitfé der Konstitfiti0n über die Kir}:he bildet das Dritte Kaéitel: „Der  hierarchische Aufbau der Kirche — das Bischofsamt im besonderen“. Um dieses  Abschnittes willen muß das Vaticanum II als Fortsetzung und Ergänzung des  Vaticanum I betrachtet werden. Die Entstehungsgeschichte dieses Kapitels enthält  die schärfsten, aber auch wertvollsten theologischen Auseinandersetzungen der  gegenwärtigen Synode. Von hier aus wird sich die Überwindung des Mittelalters  im Verständnis der Ämter und die neue Zeit der Kirche anbahnen, wenn die theo-  logischen und praktischen Möglichkeiten dieses Kapitels voll und mutig ausgewer-  tet werden. Wie sich auf diesem Konzil und in der ganzen neueren Entwicklung  unseres kirchlichen Lebens im 20. Jahrhundert gezeigt hat, besteht das Neue oft  darin, daß man das wahre Alte wiederentdeckt. Die Rückkehr zu.den biblischen  und patristischen Ursprüngen bedeutet die Entdeckung des Dienstcharakters der  kirchlichen Amter, von der untersten Stufe der Hierarchie angefangen bis hinauf  zu ihrer höchsten Spitze. Gewiß wird die christusgestiftete Eigenart der Weihe-  hierarchie eindeutig festgestellt? und jede demokratische Entstehung der kirch-  lichen Vollmachten von unten, vom Volk her, abgelehnt.  _ Das Amt dokumentiert in dieser seiner Eigenart, daß Gnade und Heil, die es  vermitteln soll, von oben, von Christus, dem Haupt, herstammen. In der heiligen  Liturgie und in der kirchlichen Leitung und Lehre Christus, das Haupt zu reprä-  sentieren, ist nicht Auftrag des Laien. Hier unterscheidet sich die Kirche in eine  gebende, lehrende, leitende und in eine empfangende, hörende und gehorchende.  Wenn aber der Amtsträger in der Verwaltung des Amtes auf der Seite des Geben-  den steht, so steht er doch als einzelner für sein persönliches Heil ebensoschr auf  der empfangenden Seite. Vom Diakon bis hinauf zum Papst wird das Heil auf  keinem anderen Weg erlangt als im Hören auf das Wort, im Empfangen der Sakra-  mente, im Gehorsam gegen das Gesetz Christi. Nur als Träger des Amtes hat der  Papst keinen Richter über sich als Gott und Christus allein, als Privatperson ist er  der Schlüsselgewalt der Kirche unterworfen, wie der letzte der Sünder im Laien-  stand. Selbst als oberster Lehrer der Kirche redet er nicht in dem Sinn „aus sich“  (ex sese), als ob er nach eigenem Belieben und Erfinden neue Lehren vorlegen dürfte.  ‘Er darf nur die in Schrift und Tradition erkennbare Offenbarung Gottes deuten  und definieren, wenn auch als oberster Glaubensrichter?. Nur in der Verwaltung  dieses Amtes erfreut er sich des besonderen Beistandes des Heiligen Geistes, und  eben kraft dieses Beistands kann er die Grenzen der geoffenbarten Lehre nicht  überschreiten, ist er unfehlbar. Amt ist also Dienst gegenüber der Offenbarung und  dem Heil, das Gott durch Christus der Kirche und der Menschheit eingestiftet hat,  gegenüber der Kirche als ganzer. Auch wenn der Papst in’seiner Amtsführung von  20 Dogmatische Konstitution über die Kirche Nr. 10; 20 und öfter.  21 Ebd. Nr. 25: „Wenn aber der römische Bischof oder die Gemeinschaft der Bischöfe mit ihm einen Satz definieren,  Jlegen sie ihn vor gemäß der Offenbarung, zu der.zu stehen und von der sich bestimmen zu lassen alle gehalten sind..-.  Eine zum übergebenen Gut des göttlichen Glaubens gehörende neue und öffentlich verpflichtende O&enbaryung empfan-  gen sie nicht.“  294Er dart Ur die 1n Schrift un Tradıition erkennbare Offenbarung (sottes deuten
un definieren, W C111 auch als oberster Glaubensrichter?!. Nur iın der Verwaltung
dieses Amtes erfreut ‚A0 sıch des besonderen Beistandes des Heiligen Geıistes, und
eben kraft dieses Beistands annn er die (Grenzen der geoffenbarten Lehre icht
überschreıten, 1sSt untehlbar. Amt 1STt also Dienst gegenüber der Offenbarung und
dem Heiıl, das Gott durch Christus der Kirche un der Menschheit eingestiftet hat,;

gegenüber der Kiırche als DanzeCr. Auch WEeNnN der apst ın seiner Amtsführung VOomn

Dogmatische Konstitution ber die Kirche Nr: 10; und tter
Ebd Nr. „Wenn aber der römische Bıschot der dıe Gemeinschaft der Bischöte miıt ıhm einen Satz definieren,

legen s1e ıhn VOrT gemäß der Offenbarung, der stehen und VO: der sıch bestimmen lassen alle gehalten sind
ıne Z.U! übergebenen (sut des göttlichen Glaubens gehörende CUuU«C und öffentlich verpflichtende Ofienbaryung empfan-
zCH s1e iıcht.“
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Sorgen UN Hoffnungen um das konzi[
nierrianä gerichtet werden kann, ıcht einmal Vvom Kollegiu?n der Bischöfe, 1st

doch im innersten Gewissen den Sınn der Stiftung Christi un das Wohl der
Kirche gebunden. Die „Erklärende Vorbemerkung“ (nota explicatıva praevıa) ZU

Drıtten Kapıtel der Kirchenkonstitution macht deutlich darauftf autmerksam, un:
ZW ar 1m Zusammenhang mi1it der rage der Kollegialität. Die Interessen un „Nöte
der Kırche“ (necessitates Ecclesiae), „das Wohl der Kırche“ (bonum Ecclesiae) sind
auch für die Entscheidung des Papstes immer die oberste, 1im Gewissen bindende
Norm“. Amt 1St also be] aller VO  e} oben her kommenden Vollmacht Dienst
Wohl der Kirche, Heil aller_ und der einzelnen, Dienst Menschen un Dıiıenst
VOT (Z0Ft Miıt Bedacht sınd 1in der Konstitution alle Bezeichnungen vermle-
den, die das kanonisti;c11—feudale Amtsverständnis des Mittelalters in Erinnerung
rutfen könnten?3.

Es Wr einer der theologischen Höhepunkte des Konzıils, als Erzbischotf Parente,
der AÄssesor der Suprema Congregatio Sanctı Officii, ıcht 1n dieser Eigenschaft
ZWAATr, W1e eigens betonte, sondern als Konzilsvater, die konkrete AÄAmiterlehre
des Vatiıcanum 11 wen1gstens andeutungswelse iın eine ganz große Perspektive
stellte. In seiner Berichterstattung zZUuT: Neufassung von DL des Dritten
Kapiıtels: Vom Kollegium un den AÄmtern der Bischöte OIn Wenn mIır
eıt und Erlaubnis gegeben ware, würde ıch uUunserfenN Text ber die Kollegialıtät
mMI1t Hılte HEUGCTEGT. Studien?*4 atuch geschichtlich eleuchten. Vielleicht ergäbe sıch die
Berechtigung un Zeitgemäßheit der vorgelegten Lehre eindeutiger, WenNnn s1e die
juridische Schau der Kirche, die VO 11 Jahrhundert vorherrschend wurde,
durch eine theologische Sıcht 1m Geist der Ekklesiologie eines Augustinus un
anderer Väter erganzte.” Wenn eın profilierter Vertreter der römischen Kurıe,
der GT auch als Relator des Konzıils blieb, in dieser Weise sprechen konnte, be-
deutet das einen Markstein 1in der Geschichte kurıalen Denkens. urch se1ne Worte
werden Wır ZUr ursprünglıchen Einheit der bischöflichen Gewalten Zzurückverwiıe-
SCH, W1e S1e uns 1n der Kirchengemeinde des Ignatius VO  —$ Antiochien nach des-
sen Brieten lebendig VOTLr ugen trıtt. Gewiß 1sSt die rechtliche Seıite des kırch-
liıchen Amtes als Funktion einer siıchtbaren Gemeinschaft notwendig, un Erz-
bischof Parente hob 1€es ausdrückliıch hervor. ber das Erste neutestament-
lıchen Amt 1St seıine relig1öse un heilsbezogene Dienstfunktion, un ZWAAar CN-
über einer Gemeinschaft, die ıcht reın innerweltlich, sondern in Einheıit VO  -

„siıchtbar-unsichtbar“ sehen iSt.
Darum wırd 1U iın der Kirchenkonstitution auch der sakramentale Quellort

des Bıschofsamtes aufgezeigt. Es wiırd VO Sakrament, dem Heilszeichen her be-

29 Erklärende Vorbemerkung Nr vgl Presseinformationen Nr 44,
Bevorzugt sind Bezeichnungen wıe „ministeri1a“ (Dienstämter) oder „munus“ (sowohl Gabe, wıe Aufgabe, Amt).

Das Wort „potestas” (Vollmacht) wiıird 1n Nr 1n seinem biblischen Sınn eingeführt (Mt 28, und immer als
Von Christus gestiftete Vollmacht ZU bernatürlichen eıl L'(l"ld 'ohl der Gläubigen verstanden. Vgl Nr. Y

24 Vgl jetzt G. Alberigo, Lo sVviluppo Dottrina Sul poter1 nella Chiesa Universale (Rom 1964‚y Herder).
Vgl Presseintormation Nr. D,
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griffen, und damit letztlich auch von dem ursakramentalen Wesen der Kirche her:
„Die Heılıge Synode lehrt, daß durch die Bischofsweihe die Fülle des Weihesakra-
mentfes übertragen wiırd. Sıe heißt Ja auch 1m liturgischen Brauch der Kırche W1e ın
der S e der heiligen Väter höchstes Priestertum, Summe des heiligen Dienstes.
Die Bischofsweihe überträgt mıiıt dem Amt der Heıiligung auch die AÄmter der Lehre
und der Leitung, die jedoch ihrer Natur ach nıcht anders als iın der hierarchisch
geordneten Einheit MIt aupt und Gliedern des Bischofskollegiums ausgeübt Wer-

den können. Auf Grund der Überlieferung nämlıch, die vorzüglıch in den lıturgi-
schen Rıten und 1im Gebrauch sowohl der Ost- W1e der Westkirche deutlich wird,
1St 6S klar, daß durch die Handauflegung un die Worte der Weihung die Gnade
des Heıligen Geıistes übertragen un das heilıge Prägemal eingeprägt wiırd,
daß die Bıschöfe in hervorragender und siıchtbarer Weıse die Stelle Christi elbst,
des Lehrers, Hırten un Priesters einnehmen un in seiner Person handeln.“26 Ins
dem die gyrundsätzlıche Verleihung der Vollmacht, lehren un Jeiten, und
ıcht NUur jene ZUE Feier der heilıgen Fucharistie und der Verwaltung der Sakra-

die Bischofsweihe gebunden wird, trıtt die Heilsbezogenheıit dieser AÄm-
ter deutlich hervor. Gewi(8 mu ( die rechtliche Umschreibung dieser Gewalt hınzu-
kommen, weıl das Bischofskollegium AausSs einer Vielheit besteht und einer Koordi-
nıerung kraft oberster Leitgewalt bedarf. In der „Erklärenden Vorbemerkung“
Nr wırd dieser Unterschied deutlich hervorgehoben: „Mitglied des Bischots-
kollegi1ums wırd jemand durch die Bischofskonsekration un die hierarchische (3e-
meinschaft (commun10) mMi1t dem aupt und den Gliedern des Kollegiums.“ In der
Konsekration wırd eine seinshafte Teilnahme (ontologica partıcıpat1o) den he1i-
lıgen AÄmtern gegeben, W1e ohne Zweıfel Aaus der Überlieferung, auch der liıturg1-
schen, hervorgeht. Absichtlich wird der Ausdruck „AÄmter“ (munera) gebraucht,
nıcht aber „Gewalten“ (potestates), weıl dieser Ausdruck verstanden werden
könnte, als ob die Gewalt jederzeıit betätigt werden könnte (potestas expedita).
Das 1St jedoch ıcht der Fall Es mu die anoniısche oder Juridısche Determinie-
rung durch die hierarchische Autorität hıiınzukommen. Das geschieht entweder
durch die Verleihung eines besonderen Amtsauftrages oder durch die Zuweıisung
von Untergebenen un gemäfß den VO  e} der höchsten Autorität gebilligten Normen.
Eine solche Normierung 1St Aaus der Natur der Sache heraus erfordert: enn 65 han-
delt sıch AÄmter, die VO  3 verschiedenen, ach dem Wıillen Christı hierarchisch
7zusammenarbeiıtenden Trägern ausgeübt werden.

Es versteht sıch VO  3 selbst, daß diese Gemeinschaft („commun10“) 1m Leben der
Kırche entprechend den Umständen der eıit schon bestand, ehe S1€e 1m Recht kodi-
f17iert wurde. Deshalb wırd ın uUunNnscIeCIHN Kapıtel die „communı10“ ausdrücklich als
hıerarchische Gemeinschaft miıt dem aupt un: den Gliedern der Kırche gekenn-
zeichnet. Dıie „communı10“ 1St eıne Idee, die 1n der alten Kırche (wıe noch heute

Dogmatische Konstitution ber die Kirche Nr.
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beso jent) ın hoher Ehre steht. Es handelt sich niche um el unbe-stimmten Affekt, sondern eine organısche Wirklichkeit, die eine juridische
orm verlangt un zugleich VO der Liebe beseelt ISst.  C6 27 Durch diese Erklärung ist A
nıchts Von dem Priımat der Heıilsfunktion im Bischofsamt zurückgenommen,
wırd vielmehr ausdrücklich als die vorgegebene Wirklichkeit hıngestellt. Die recht-
liche Deternunierung trıtt ZU sakramental verliehenen Amt hinzu un macht Aaus

der grundsätzlıch schon gegebenen Befähigung eıne fertig verfügbare Vollmacht,
die einZ1g und allein dem ohl der Farsıla CGottes dienen soll „Die Bischöfe €el-
ten die ıhnen zugewlesenen Teıilkirchen als Stellvertreter un Gesandte Christi, Rn a E l E a d durch Raten, Empfehlen, Beispiel, aber auch durch Autorität un heilıge oll-
macht, dıie S1e indes allein ZU Autfbau iıhrer Herde 1n Wahrheit und Heılıgkeit
gebrauchen, eingedenk, da{fß der Größere werden soll w1e der Geringere und der
Vorsteher WwW1e der Diener“ (Lk Z 26—27 2

M  N  E  KPapsttum und Bıschofsamte A a
Die langen Verhandlungen der Zweıten Sıtzungsperiode ber dıe Kollegialıtät

der Bıschöfe hatten Väter un Oftentlichkeit ermüdet. In diesem Jahr dagegen
stieg die Spannung mehr un mehr, als ON die Verabschiedung dieses Kapitels
ging. S1e wurde Z Testfall der nach geöffneten Ekklesiologie des Vati-

11 Der Relator dieses Abschnittes 1m Dritten Kapıtel (NN 22-27), KErz-
bischof Parente, hob die Bedeutung der rage hervor. Geschichtlich un: dogmatischWra W R E S E P TE TE NN VE gesehen, meınte Cr, ware s1e schon für sıch allein ein vollwertiges Objekt eines
Okumenischen Konzıls. Tatsächlich 1St damıt die Entwicklung einer SANZCH Epoche
der Ekklesiologie einem Abschlufß gebracht.

Dıie Lehre VO  3 der Kollegialıtät bedeutet ıcht das Wiederaufleben der Irrtümer
eines Bolgeni??, auch iıcht des Konzıliarısmus un Gallikanismus, wiıe manche
Väter befürchtet haben Die Diskussion die Kollegialıtät wurde auch nıcht
einer theologischen Zerreifßsprobe für die Lehre VO päpstlichen Primat. Niemals
zeıgte sıch 1im Konzıl die Gefahr eines Schismas, mochten auch die Dıfterenzen ın
den Auffassungen als Gewissensfrage erlebt werden.

Kapıtel I88| der Konstitution brachte mıt der Lehre VO  3 der Kollegialität der
Bıschöfe ee Möglichkeiten für eine theologische Ausdeutung des Verhältnisses
von Bıschofsamt un Petrusamt un: legte den Grund für eine ECENSC Zusammen-
arbeit zwıschen Haupt und Corpus des Episkopats. Theologisch 1St die Juridische
Betrachtung VO  } Primat-Episkopat durch die geistlich-sakramentale Sıcht er-

27 Presseinformationen Nr. 44, $ Dogmatische Konstitution VO: der Kırche Nr
So betonte Erzbischof Parente ın seiner Relatıo Zu Kap. 3 Vgl Presseintormationen Nr D, .r Vgl

Beumer, Diıie unıverselle Jurisdiktion des Bischofskollegiums nach der Theorie des Exjesuiten Gianvyıncenzo Bolgen:
(1789) In: Scholastik (1964) 233—235
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Alois Grillme:er

ZanNzZzCH. Erzbischof Parente hat CS Zzu Schluß SCLIHCT Berichterstattung betont:
- Unser Schema beruht nıcht autf Meınungen, sondern aut reiınen Aus-
schöpfung der Ekklesiologie der Vater, die der paulinıschen Lehre VO Mystischen
Leib anhängt und damıt auch IMN der Absıcht Christı mehr übereinzustim-
nıen scheint Zu dieser Ekklesiologie kehren nach Erscheinen der Enzyklıka My-

Corporı1s schon viele Theologen zurück In ıhr wiırd der juridische un hier-
archische Aspekt der Kirche durch die Schau übernatürlichen Vitalität C1-

CC

Der Zusammenhang VO  e} Gläubigen, Priestern, Bıschöfen, Papst 1STt EESter

Lınıe VO  , Christus her, un damıt auch VO eucharistischen Geheimnis AausSs be-
greifen Die Kırche 1STt kraft der zentralen Stellung der heilıigen Fucharistie als der
vollendeten Mıtte der Kirchengemeinschaft un Kirchengliedschaft wesenhaft CIn

Kommuniongemeinschaft S1ie 1S5% A CIH Gefüge gottesdienstlicher Gemeinschaften,
deren Einheıt der Wesenseinheit des Gottesdienstes un des darın bezeugten
Glaubens besteht“ (J Ratzınger) Daher 1ST die kollegiale Vertaßtheit des Bischofs-

erster Lıinıe als Strukturprinzıp dieser Kommuniongemeinschaft be-
ogreifen Die Erklärende Vorbemerkung Z drıtten Kapitel hebt hervor,
daß Struktur un:! Autoritat des Bischofskollegiums CINZ1IS VO  3 der Oftenbarung,
also VO christusgestifteten L1igenwesen der Kirche her verstehen sınd Es 1ST

ıcht auszugehen VO  e Te1N jJuridischen Begriff der Kollegialıtät als (Ce-
meıinschaft VO  } Gleichen, die ıhre Rechte Vorsteher abtreten Die Theolo-
S1C wırd näher estimmen IMUSSCH, W 4S die Kollegialıtät des Bischofsamtes für die
Lehre VO Mystischen Leib bedeutet Die Konstitution deutet es schon „JIn-
sotern dieses Kollegium Aaus vielen ZUusammeNSgESCELZL 1ST, drückt 6S die Vielfalt und
Universalität des Gottesvolkes Aaus insotfern aupte versammelt 1ST

stellt CS die Einheıit der Herde Christı dar C  <4 Diese Stellung olk Ciottes hat
das Kollegium der Bischöte kraft der Stiftung Christı Wıe nach der Setzung des
Herrn der heilıge Petrus und die übrigen Apostel C1iMN apostolisches Kolle-
S1IUM bilden sind gleicher Weıse parı ratıone) der römische Bischof der
Nachfolger Petr1, un die Biıschöfe, die Nachfolger der Apostel untereinander VeETI-

Bunden
Die theologische Deutung der Kollejalıtät des Biıschofsamtes 1ST VO  $ unmittel-

bar praktischer Bedeutung für das Leben der Kırche Hınter der Diskussion die
Kollegialität standen konkrete Probleme der kırchlichen Wıirklichkeıit: die se1it

dem Vatıcanum eigentlich schon SCI%E dem Miıttelalter gegebene Tendenz
päpstlichen Zentralismus, römiıschen Un1ıtormismus, die Erfahrungen

der Einzelbischöfe MmMIt dem römischen Kurilalsystem, die Latinisierungsversuche beı
nıonen Getrennter un der Mıssıon, urz alle Auswirkungen geschicht-

Vgl Presseintormatıionen Nr
31 Dogmatische Konstitution er dıe Kirche Nr 3 Oss Rom Dez 1963 5Sp
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Soréen und Hoffnungen m das Kénzil 3
lıch gewordenen Oorm des jurisdiktionsprimates. Dıie Idee der Kollegialité'.t sollte
hiıer einen Ausgleich schaften. Daß Ss1e 1eSs veErmaß, zeigte schon die Atmosphäre,
die während der Diskussion ımmer mehr die Aula erfüllte. Hatten sıch die Bischöfe
bisher tast 1Ur in ihrer Einzelbeziehung ZU R 5ömischen Stuhl erfahren, sahen
s1e siıch 1U  a} in ıhrer Verbundenheit Aultainander un: 1in ıhrer Verantwortlichkeit
für die Weltkirche ıne ausgedehnte Fühlungnahme der einzelnen Bischots-

untereinander SETZTIE ein. Niemals W ar der Weltepiskopat bejeinander
WI1e in den Tagen, da alle Abstimmungen AT dritten Kapıtel DOSLELV ausgıngen
und eın eindeutiges Bekenntnis der Mehrheit ZUr Kollegialität vorlag. Keın S6
danke daran, den Rechten un der Stellung des Papstes Eıntrag CUI auch ıcht
be1 der Idee eiınes Bischofssenats, der ein eindeutiger, wenn auch och ıcht csehr
bestimmter Wunsch der: Väter war. Auch AUuUs diesem Verlangen, MIt dem aupte
des Kollegiums dauernd die Anliegen der Weltkirche beraten Ik ön-
HNCN; sprach eın starkes Verantwortungsbewußtsein für das Ganze der Kırche Es
ing nıcht Machtstreben, sondern Ausnuützung der VO  3 Christus her gegebe-
190581 Vollmachten un der durch die Kollegialıtät geforderten Gemeinschaft er-

einander un mi1t dem aupte. Der VWılle, das aupt als einigendes Element des
Kollegiums anzuerkennen un ıhm alle von Christus gegebenen Rechte Z belas-
SCNHN, 1St unbezweitelbar. Der Wille ZUB0T: usammenarbeit oftenbarte sıch in nıe 24 o

kanntgm Ausma{fß.

Die „.Erklirende Vflorbemerl%ung“
Die etzten Tage der Sıtzung dämpften diese Stimmung teilweise bıs tiefer

Enttäuschung. Die „Erklärende Vorbemerkung“ schien das rworbene und 1m
Schema schon Fixierte in rage stellen un dem päpstlichen Zentralismus w1ie-
der Tür un 'ITor öffnen. Hat das Konzıil dadurch iıcht ertahren, w1e Wénig
Kollegialıtät auch iın Zukunft praktisch bedeutet? Eıne ruhıge Besinnung mMu 1N-
des teststellen, da{fß solche Bedenken von den Texten her cht echt bestehen.
Dıie Besorgnis entstand Aaus den „Erklärenden Vorbemerkungen“ Nr. 3 un Dıie
Miınorität hatte ofensichtBch unüberwindliche Bedenken die Aussage der
Konstitution, dafß auch das Biıschofskollegium, zusamrrien natürlich m1t seinem
Haupt, ohne das 65 überhaupt ıcht als solches besteht, „Iräger der höchsten un
vollen Gewalt“ ber die Gesamtkirche sel. Man wollte solche Vollmacht NUr dem
Träger des Primats zubilligen. Dıe dritte Vorbemerkung Sagt aber, wenn diese
volle, oberste Universalgewalt dem Bischofskollegium verweıgert werde, se1l s$1e
auch dem apst verweigert, weıl 1im Begriff des Kollegiums mıtausgesagt 1St.
Der geNaANNTLEN Schwierigkeıit lag ohl die Vorstellung zugrunde, als handle es sıch
hier den Papst, Ort um das Bischofskollegium hne aps ıne solche Unter-
scheidung- 1st aber talsch Die richtige Unterscheidung MU lauten: Römischer
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Bischof allein, römischer Bischof mit den übrigen Bischöfen ın der Ein-
heıt VO aupt un Kırche Natürlıch bleibt die Frage w1ıe 1STt der Römische
Bischof tür sıch allein als Jtager der vollen un obersten Gewalt über die (CjE-
samtkırche zu sehen? Mufß für sS1 absolut allein werden, ohne Be-
zıehung ZUuU Corpus, oder 1St eben als „Faupt- betrachten, das obwohl tür
sich allein begabt MIt allen Vollmachten ber die Kırche doch eine eingestiftete
Zuordnung ZU Kollegium besagt? Dabej bedeutet diese Zuordnung keine Ab-
hängigkeit VO  } der Zustimmung, sondern L1LUTF organısche Verbundenheit. So waäre
1m Grunde L1UT eın einziger Iräger der vollen un obersten Vollmacht für die (582
samtkirche gegeben. Diese Deutung, VO Rahner VErtFreLEN; scheint durch die
„Vorbemerkungen“ noch ıcht ausgeschlossen se1n, auch Wenn die dritte Er-
klärende Vorbemerkung eine ZeW1SSE Unterscheidung annımmt: „M dıe
Unterscheidung heißt iıcht: R ömischer Bischof das Bischofskollegium, sondern:
R ömıischer Bischot für sıch und Römischer Bischof mMI1t den Bischöten.“
Diese Unterscheidung 111 nıchts als die Notwendigkeıt einer ausdrücklichen und
rechtlich einklagbaren Mitwirkung des Episkopats be1 jedem Akt der primatıalen
Gewalt ausschließen. Sıe 111 aber iıcht leugnen, da{fß be1 jedem solchen Akt der
Papst ıcht als Privatperson, sondern als Haupt der Gesamtkirche, also auch des
Episkopats handelt, also in einer seinshaften mystischen Verbindung (des lau-
ens USW.) miıt dem Episkopat steht, un bel seinem Handeln dieser Tatsache Rech-
Nung tragen muß, WEeNN auch die Berücksichtigung dieses Verhältnisses nıcht mehr
der rechtlichen Nachprüfung eiıner anderen Instanz unterliegt, ohne die sS1ie nıcht
endgültig ware.

Die zugespitzte rage, ob etztlich eın (komplex gesehener) Träger der oll-
gewalt in der Kırche anzunehmen 1St oder Z7wWwel Träger derselben, Mag oftenbleı-
ben. Das theologische und pastorale Gewicht dieser rage 1St aber nıcht Ver-

kennen. Ist VO  =| der Stiftung Christiı her gemeınt, dafß sıch der Nachfolger Petr1
als absolut für sıch bestehenden Punkt betrachten soll, ohne Beziehung ZUuU Kreıs,
der ıh umgıbt, oder eben als „Mittelpunkt“ dieses Kreises, selbstverständlich

Beachtung der Eıgenart der gegenseıtigen Beziehung? Der Mittelpunkt bleibt
nämlich auch als Mittelpunkt Träger der obersten „Voll“-Macht, 1St also 1ın seiner
Funktion ıcht VO Wıiıllen des reises abhängig. Der Kreıs dagegen ann NUur

existieren als im Mittelpunkt zentriert. Vom Wıllen Christ]ı her WwW1e auch VO

Verständnis der Urkirche Aus wırd man dürfen, dafß der „Punkt“ beı aller
Eıgenständigkeit immer auch „Mittelpunkt“ 1St, also eine faktische Hinordnung
auf den Kreıs hat Eın Haupt 1St eben immer für eiınen Leib un wırd in der Eın-
eit miıt dem Leibe auch OCTrST als aupt fungieren. Dabe] bleiben ıhm Funktionen
reserviert, die der Leib nıemals übernehmen ann. Konkret heißt das der aps
allein ann das Kollegium zusammenrutfen un leiten und die Normen des Han-
delns bestimmen, WI1e eSs in der drıtten Vorbemerkung heißt Von dem U verschle-
denen theologischen Verständnis her könnte S1'  3 pastoral und praktisch gesehen,
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viel für die konkrete Ausübung des Petrusamtes ergében. Der nun folgende Atz
in der dritten Vorbemerkung schıen 190808  « für prüfende Blicke die Gestalt eines völlig
monarchisch regıerenden, VO Kollegium isolıerten Petrusnachfolgers heraufzube-
schwören: „Dem Urteil des Papstes, dem die dorge für die Herde Christiı
anvertIraut 1St; kommt 6$ also & gemäfßs den im Laufe der eıit wechselnden Be-
dürfnissen der Kırche, die Art und Weıse bestimmen, 1ın der diese Sorge betätigt
werden soll, se1 6S in persönlicher oder iın kollegialer Orm. In der Ordnung, För-
derung un Gutheifßung der kollegialen Betätigung wırd der apst, 1im Blick auf
das Wohl der Kırche, nach eigenem Ermessen vorgehen (intuitu bon1 Ecclesiae,
secundum propriam dıscretionem procedit).“ Um 6S pointiert formulieren: Eın
„papalistisch“ denkender apst könnte sıch aut Grund dieser Vorbemerkung ohne
weıteres des Kollegiums entledigen. So befürchteten pessimistische Leser des 'Tex-
LGS och aßt die Vorbemerkung den Text un die Intention der Konstitution
voll bestehen.

Für das kirchliche Bewußfstsein 1St nıchts Neues gesagt Ja,; die Vorbemerkung
o1ibt einen wertvollen Mafßstab für Haltung un Praxıs primatlial-päpst-
lıchen Handelns. Wıiıe schon bemerkt, 1St jer eine höhere seinshafte un sittlıche
Norm des Handelns eingeführt. Dıie „Noöte der Kırche, die sıch freilıch 1im Lautf
der Zeıiten wandeln“, un das „Wohl der Kırche“ sind für die Entscheidung des
Papstes, ob allein der mıiıt dem Kollegium handeln will, ausschlag-
gebend. Nıcht seine persönlıchen Neigungen un Anlagen, w1e N eben geborene
Absolutisten und geborene Teamworkers 1Dt, sondern das Wohl der Kırche un
iıhre Anliegen sınd entscheidend. Somıit 1St eınerseıits eıne konziliaristische und gallı-
anısche Überbetonung der Kollegialıtät, die die Einheit der Kiırche gefährden
würde, abgewehrt. Anderseits steht auch die Entscheidung des Papstes hier
einem göttlichen Imperatıv, dem verpflichtet 1St. Vom Wohl der Stiftung
Christi her ann es also iın estiımmten Fällen gewiß eine sittliche Verpflichtung
kollegialem Handeln geben, WEeNN nämlıch anders den Nööten der Kiırche nıcht
mehr gESTEUET werden ö hacal Vox tempori1s, VO De!:! Wır leben 1n einer pluralıistı-
schen und doch ungeheuer rasch zusammenwachsenden Menschheıit, 1m Zeitalter
der UN und UNESCO, der Weltkonferenzen, des Austauschs, auch 1n der elit
der Publizität und hemmungslosen Krıitik. Dem Wıssen dıe Lage der Kırche
ın der modernen Welrt 1St auch die Idee eınes Bischofsenats ENTISPrFrUNGCN, hne
ständige intensiıve Fühlungnahme mi1t der ganzen Kırche un Informatıiıon Aaus

allen Teılen der Welt kann eıne Kirchenführung schwerlich allen agen gerecht
werden. Kollegiales Handeln annn also be1i aller rechtlichen Freiheıit und nab-
hängigkeit doch eın den apst moralısch 1mM Gewıissen verpflichtendes Gebot der
Stunde se1n. Dıie Entscheidung aber triıfit der apst selbst. Er hat s1e nNnur VOTL Gott

verantworten.

Die Furcht VOT eiınem SOgeNANNTEN „papalistischen“ Regimefit 1st darohb
begründet, auch ıcht Von der Person des gegenwärtigen Papstes her ıne cschr
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verbreitete Veröffentlichung dieses Jahres hat Unrecht SCIHGT posıtıven Stel-
lung gegenüber der bischöflichen Kollegialıtät gezweifelt Schließlich hat O1 der
Eröfinungsrede ZULT: Zweıten Sıtzung dıe Kırche als zentrales Thema des Kon-
z11s hingestellt un der Eröffnungsrede ZUF rıtten Session die Lehre ber das
Bischofsamt als vornehmsten Gegenstand dieser Periode bezeichnet Es 1STt elter-
hın richtig, W 4s Kardıinal Suenens YABE Jahrestag der Krönung VOonNn Papst Johannes
ber den geESCHWarTıgEenN Heılıgen Vater QESAQL hat Er habe den charısmatischen
Inspırationen VO  e} apst Johannes Struktur un Gestalt gegeben Man mu{fß och-
mals autmerksam die Schlußrede des Papstes Zur Zweıten Session lesen Rück-
blickend autf die getane Arbeıt „Zwel Dınge siınd ber die Konzilsarbeit

bemerken da{fß S1C csechr mühevoll un daß SIC völlig freı der Meınungsäufßße-
rung War Dieses doppelte Verdienst scheint Uns der Hervorhebung würdig; denn
CS 1ST CIn besonderes Kennzeichen dieses Konzıils un stellt e1in dauerndes Vorbild
für die kommenden Generationen dar arbeitet heute die Heilige Kırche
höchsten un bedeutsamsten Moment ıhrer Tätigkeit S1C arbeitet frohen Multes
und SpONTtanN i1ne Wandlung Aaus apst des Konzıls Papst
der Kurıe hat ıcht stattgefunden So darf C111n nüchterner Beobachter der Dritten
Session9 auch WEeNN die Vorgänge Ende derselben VOTL Augen hat DDie
beiden Pilgerfahrten des Papstes haben l1er vielleicht A0l jel orößere Bedeutung,
als WITLr ahnen

Im kollegialen Handeln der Bischöfe oıbt s aber Stufen, WI1e die Vierte Br
kliärende Vorbemerkung austführt Seıine CISCHC Vollmacht annn der Papst jeder-
DGIT entsprechend SC1INemM Amt un freier Verantwortung ausüben Das Kolle-
S1UMmM aber 1STt kollegialer Rücksicht nıcht „voll aktıv Das 1ST 65

Ur MItTt Zustimmung des Papstes Eın solcher StrenNg kollegialer Akt 1ST

BrFSter Linie das Konzıl Sicherlich beschränkt sich dabel die „striıkt kollegiale
Aktion nıcht blofß auf den Augenblick da der Papst MI1 dem Konzil
C1inNn Dokument approbiert, sondern auf das Konzilsgeschehen, VOon seiner

Einberufung, und noch mehr Von der Eröffnung aAb Die Arbeit des Konzıils wird
dabei Von der Zustimmung des Papstes begleitet un hat damıt auch den dem
Lehramt verheißenen Beistand des Heılıgen Geistes Darum annn sıch C1Nn aps
auch aut das Urteil eindeutigen Mehrheıit tutzen un CS anerkennen Die
Zustimmung des Papstes kommt nıcht erst der endgültigen Approbation des
Werkes Sıtzung, gleichsam WIC VvVon außen, hinzu Da C111 Konzıil Jegıtım NUur

MMI päapstlicher Zustimmung PXISHETE un arbeitet, 1SE die Funktion des Papstes als
des Hauptes des Kollegiums ı schon miıtwirkend, auch wenn dıe Bestätigung
ann dem Ergebnis erst letzte Autorität verleıiht.

Dıie kollegiale Verbundenheit un Tätigkeıit der Bischöfe erstreckt sıch aber ber
das Konzıil hinaus, WIC die Konstitution ausdrücklich bemerkt un ZW Ar verschie-
denem rad Dıie gleiche kollegiale Gewalt ann geMECINSAM MIt dem aps vOonNn

den über den Erdkreis VerstIreut weılenden Bıschöfen ausgeübt werden, WwWenn das
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Sorgerwmd Hbfinungeri um\ dasKon2i!l  <  Oberhaupt des Kollegiums sie zu einei‘ kollegialen Handlung ruft oder W€nig5t€n3  die gemeinsame Handlung der verstreut weilenden Bischöfe billigt oder frei rezi-  piert, so daß ein wahrhaft kollegialer Akt zustandekommt.“®. Pastoral bedeutsam  ist das Bild von der „einen“ Kirche in ihrer Verschiedenheit, das hier entworfen wird.  „Die kollegiale Einheit tritt auch in den wechselseitigen Beziehungen der einzelnen  Bischöfe mit den Teilkirchen wie mit der Gesamtkirche in Erscheinung. Der römi-  sche Bischof ist als Nachfölger Petri das immerwährende, sichtbare Prinzip und  Fundament für die Einheit der Bischöfe wie der Gläubigen insgesamt. Die Einzel-  bischöfe wiederum sind in ihren Teilkirchen sichtbares Prinzip und Fundament  der Einheit. Diese sind nach dem Bild der Gesamtkirche gestaltet, in ihnen und  aus ihnen besteht die eine und einzige katholische Kirche. Daher stellen die Einzel-  bischöfe je ihre Kirche dar, alle zusammen aber in Einheit mit dem Papst die ganze  Kirche im Band des Friedens, der Liebe und der Einheit.“ %* Hier wird die Kolle-  gialität als Strukturprinzip der Gesamtkirche sichtbar. Sie begreift hier alle Glied-  gruppen des Mystischen Leibes mit ein: die Bischöfe in Einheit mit dem Papst, die  Priester zusammen mit ihrem Bischof, die Gläubigen einer Lokalkirche in Einheit  mit ihrem Ortspfarrer, Einheit in Verschiedenheit, Spontaneität und Vertrauen,  Eigenverantwortung und Gehorsam in Liebe: diese Spannungseinheit will das  Konzil ale bewggende Kraft der Kirche der Zukunft mit auf den Weg geben.  Schluß  Damit ist nur ein Teil dessen umrissen, was an dynamischen Elementen in der  Konstitution über die Kirche liegt. Diese muß man zusammensehen mit dem um-  fassenden liturgisch-pastoralen Erneuerungswerk. Zu ihr treten auch noch die bei-  den Dekrete über den Okumenismus und die katholischen Ostkirchen hinzu. Die  darin geschaffene neue Situation für den katholischen Okumenismus bedarf einer  eigenen ausführlichen Darlegung. Es handelt sich dabei aber nicht um Aussagen,  die außerhalb des Bereiches der Kirchenkonstitution liegen. Sie sind vielmehr darin  schon vorbereitet. Was die Konstitution über die verschiedenartige Verbundenheit  der getauften Nicht-Katholiken mit der Kirche sagt®, enthält schon das Grund-  sätzliche dessen, was im Dekret über den Okumenismus für Lehre und Praxis wei-  ter ausgeführt wird.  Was besonders den getrennten Kirchen des Westens am Herzen lag, haben sie  erreicht. Auch ihnen wird der Name „Kirche“ nicht verweigert, bei allen Ein-  schränkungeg, die gemacht werden®. Mehr von der katholischen Kirche zu for-  33 Dogmatische Konstitution über die Kirche Nr. 22.  34 Ebd. Nr. 23.  35 Ebd. Nr. 15.  36 Dekret über den Okumenismus, Abschnitt II; Nr. 19. So auch viermal Papst Paul VI. in der Eröffnungsrede  zur Dritten Session: Oss. Rom. 14.—15. Sept: 1964, S. 2, Sp.7.  ‘  303
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Sorgerwmd Hbfinungeri um\ dasKon2i!l  <  Oberhaupt des Kollegiums sie zu einei‘ kollegialen Handlung ruft oder W€nig5t€n3  die gemeinsame Handlung der verstreut weilenden Bischöfe billigt oder frei rezi-  piert, so daß ein wahrhaft kollegialer Akt zustandekommt.“®. Pastoral bedeutsam  ist das Bild von der „einen“ Kirche in ihrer Verschiedenheit, das hier entworfen wird.  „Die kollegiale Einheit tritt auch in den wechselseitigen Beziehungen der einzelnen  Bischöfe mit den Teilkirchen wie mit der Gesamtkirche in Erscheinung. Der römi-  sche Bischof ist als Nachfölger Petri das immerwährende, sichtbare Prinzip und  Fundament für die Einheit der Bischöfe wie der Gläubigen insgesamt. Die Einzel-  bischöfe wiederum sind in ihren Teilkirchen sichtbares Prinzip und Fundament  der Einheit. Diese sind nach dem Bild der Gesamtkirche gestaltet, in ihnen und  aus ihnen besteht die eine und einzige katholische Kirche. Daher stellen die Einzel-  bischöfe je ihre Kirche dar, alle zusammen aber in Einheit mit dem Papst die ganze  Kirche im Band des Friedens, der Liebe und der Einheit.“ %* Hier wird die Kolle-  gialität als Strukturprinzip der Gesamtkirche sichtbar. Sie begreift hier alle Glied-  gruppen des Mystischen Leibes mit ein: die Bischöfe in Einheit mit dem Papst, die  Priester zusammen mit ihrem Bischof, die Gläubigen einer Lokalkirche in Einheit  mit ihrem Ortspfarrer, Einheit in Verschiedenheit, Spontaneität und Vertrauen,  Eigenverantwortung und Gehorsam in Liebe: diese Spannungseinheit will das  Konzil ale bewggende Kraft der Kirche der Zukunft mit auf den Weg geben.  Schluß  Damit ist nur ein Teil dessen umrissen, was an dynamischen Elementen in der  Konstitution über die Kirche liegt. Diese muß man zusammensehen mit dem um-  fassenden liturgisch-pastoralen Erneuerungswerk. Zu ihr treten auch noch die bei-  den Dekrete über den Okumenismus und die katholischen Ostkirchen hinzu. Die  darin geschaffene neue Situation für den katholischen Okumenismus bedarf einer  eigenen ausführlichen Darlegung. Es handelt sich dabei aber nicht um Aussagen,  die außerhalb des Bereiches der Kirchenkonstitution liegen. Sie sind vielmehr darin  schon vorbereitet. Was die Konstitution über die verschiedenartige Verbundenheit  der getauften Nicht-Katholiken mit der Kirche sagt®, enthält schon das Grund-  sätzliche dessen, was im Dekret über den Okumenismus für Lehre und Praxis wei-  ter ausgeführt wird.  Was besonders den getrennten Kirchen des Westens am Herzen lag, haben sie  erreicht. Auch ihnen wird der Name „Kirche“ nicht verweigert, bei allen Ein-  schränkungeg, die gemacht werden®. Mehr von der katholischen Kirche zu for-  33 Dogmatische Konstitution über die Kirche Nr. 22.  34 Ebd. Nr. 23.  35 Ebd. Nr. 15.  36 Dekret über den Okumenismus, Abschnitt II; Nr. 19. So auch viermal Papst Paul VI. in der Eröffnungsrede  zur Dritten Session: Oss. Rom. 14.—15. Sept: 1964, S. 2, Sp.7.  ‘  303Oberhaupt des Kollegiums sS1e einer kollegialen Handlung Tru oder wenigstens
die gemeinsame Handlung der verstreut weilenden Bischöfe billıgt oder freı rez1-

pıert, daß eın wahrhaft kollegialer Akt zustandekommt.  “33‚ Pastoral bedeutsam
iSt das Bild von der „einen“ Kırcheiın iıhrer Verschiedenheit, das 1er entworten wiırd.
„Dıe kollegiale Einheıit trıtt auch 1ın den wechselseitigen Beziehungen der einzelnen
Bischöte mMI1t den Teilkırchen Ww1e€e mMi1t der Gesamtkirche 1in Erscheinung. Der röm1-
sche Bischof 1St als Nachfolger Petr1 das immerwährende, sichtbare Prinzıp und
Fundament für die Einheıit der Bischöfe W1e der Gläubigen insgesamt. Die Einzel-
ischöfe wiederum sınd in ıhren Teilkirchen siıchtbares Prinzıp un Fundament
der Einheit. Diese siınd nach dem Bıld der Gesamtkirche gestaltet, in ıhnen un
Aaus \haen besteht die eine und einzige katholische Kırche Daher stellen die Einzel-
bischöfe Je ıhre Kırche dar, alle aber 1n Einheıit mi1t dem apst die
Kırche 1im Band des Friedens, der Liebe un der Einheıit.“ Hıer wiırd die Kolle-
yialıtät als Strukturprinzıp der Gesamtkirche sichtbar. Sie begreift 1er alle Glied-
ZgruppCNh des Mystischen Leibes mi1t ein:! die Bischöfe iın Einheıit mı1t dem apst, die
Priester MI1t ıhrem Bischof, die Gläubigen eıiner Lokalkirche in Einheit
miıt iıhrem Ortspfarrer, Einheıit in Verschiedenheıt, Spontaneıtät un Vertrauen,
Eigenverantwortung un: Gehorsam 1n Liebe diese Spannungseinheit 111 das
Konzıil als bewegende raft der Kırche der Zukunft mıiıt aut den Weg geben.

Schluß

Damıt 1St 1Ur eın el dessen umrıssen, W as dynamischen Elementen 1in der
Konstitution ber die Kiırche liegt. Diese mMu INnd  e} 7zusammensehen MIt dem
tassenden liturgisch-pastoralen Erneuerungswerk. Zu ıhr treten auch noch die be1i-
den Dekrete ber den Okumen1ismus un die katholischen Ostkirchen hınzu. Dıie
darın geschaffene CUHUE Situation für den katholischen Okumenismus bedartf einer
eigenen ausführlichen Darlegung. Es handelt sıch dabe1 aber iıcht Aussagen,
die außerhalb des Bereiches der Kirchenkonstitution lıegen. Sıe sınd vielmehr darın
schon vorbereitet. VWas die Konstitution ber die verschiedenartige Verbundenheit
der getauften Niıcht-Katholiken mıiıt der Kiırche Sa enthält schon das Grund-
satzlıche dessen, W 4S 1im Dekret ber den Okumen1ısmus tür Lehre un Praxıs Wwel-
ter. ausgeführt wird.

Was besonders den getrennten Kırn des estens Herzen lag, haben s1e
erreıicht. Auch ihnen wırd der Name „Kiırche“ ıcht verweıigert, be1i allen Eın-

schränkunger1‚ die gemacht werden®®. Mehr Von der katholischen Kirche for-

Dogmatische Konstitution er dıe Kirche Nr. Ebd Nr Ebd Nr.
36 Dekret er den Okumenıismus, nıtt 114 Nr. So auch viermal Papst Paul VE 1n der Eröffnungsrede

Zur Dritten Session: Oss Rom 14.—15 Dept. 1964, Z Sp.
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dern, ginge selbst über die Crundsatze des Okurmenischen Rates hinaus, W1e S1e
Toronio und Neu-Delhi formuliert worden sind: „Keıine Kırche 1St ihrer
Mitgliedschaft 1im Okumenischen Rat Z WrÄR) genÖötigt, jede andere Mitgliedskirche
als Kirche 1mM wahren und vollen Sınn des Wortes anzusehen.“ 37 Das Konzıl hat
die Fenster der Kırche tatsächlich weıt aufgetan, als ıhm möglich WAar.

Was im Dekrert „Die Katholischen Ostkirchen“ über die Gottesdienstgemein-
schaft gESAgTL wiırd, bedeutet tür die Zukunft der Einheitsbewegung vielleicht mehr,
als Ma  3 jetzt ahnen ann. Hıer 1St VO  on } der Praxıs her die Möglıichkeıit gegeben,
dafß sıch die Eıinheıit der getrennten Kırchen VO  —$ den Sakramenten her aufbaut,
un VOT allem VO der innersten Mıtte aller Sakramente un Kirchengemeinschaft,
der heiligen Eucharistie. Das entspricht der vertieften Schau VO  —$ der Kirche, wı1e
sıe 9888 1n der Konstitution Ausdruck gefunden hat Das „Jahrhundert der K ırche“
1sSt mi1t dem Konzıil 1in eıne AT Ara hineingeführt.
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Verfahrensfragen auf dem Konzıl

Wer dıe Ergebnisse der Arrn Sitzungsperiode des Konzils, die dogmatische Konstitution ber
die Kirche un die Dekrete ber den Ckumenismus un die katholischen Ostkirchen, unvorein-
S studiert un miıt denen der zweıten Periode, der Konstitution ber dıe Liturgie und
dem Dekrert ber die Massenmedien, vergleıcht, wer die endgültıge Gestalt dieser Texte un den

ursprünglichen nebeneinanderstellt, WIr: sıch der Einsicht ıcht entziehen können, da die Ergeb-
nısse der drıtten Periode Wweitaus Ea sınd als die der vorhergehenden.

ber die Freude un die Genugtuung ber diese Ergebnisse werden überschattet VO einer Reihe
VO  } Vorkommnıissen während der dritten Sitzungsperiode. Sıie haben ın der Draceo einen lebhaften
Widerhall gefunden, der durchaus auch die Stimmung vieler Konzilsväter wiedergab.

Man wırd sıch nach dieser Sitzungsperiode fragen müssen, ob ıcht eıne umfassendere sachgerechte
und schnelle Inftormatıion der Presse hätte manches verhindern können un ob ıcht eıiıne breitere
Information Zu Nutzen der Kirche un des Konzıils selbst ware.

Es durchweg Verfahrensfragen, die das Ende des Konzıils, ber auch schon seiınen Verlauf
belasteten. Dıie Kırche 15t WAar keine parlamentarische Demokratie; ber auf ihren Konzilen wiırd

Y{ Vgl Bläser, Die Kirche und die Kirchen, 1n Catholica (1964) 94,
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